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Aufenthaltsrecht, 
Räumliche Beschränkung der Duldung 
 
 
 
Im Zuge der Beantwortung einer Kleinen Anfrage im Niedersächsischen Landtag wurde bekannt, 
dass einige Ausländerbehörden häufig und zum Teil regelmäßig von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, die kraft Gesetz bestehende räumliche Beschränkung der Duldung auf das Land per Er-
messensentscheidung weitergehend auf den Bezirk ihrer Ausländerbehörde zu beschränken (siehe 
beiliegende Landtagsdrucksache 17/1270, Antworten auf die Fragen 2 und 3). 
 
Im Interesse einer weitgehend einheitlichen Ermessenausübung bitte ich, von der durch § 61 Abs. 
1 Satz 2 AufenthG eröffneten Möglichkeit, den räumlichen Geltungsbereich einer Duldung auf den 
Bezirk der Ausländerbehörde einzuschränken, nur in besonders gelagerten Einzelfällen Gebrauch 
zu machen. Ein solcher kann regelmäßig angenommen werden, wenn die inhaltlichen Vorausset-
zungen des § 1 Abs. 2 Asylbewerberaufenthaltsverordnung vorliegen, also ein Ausweisungsgrund 
nach § 53 oder § 54 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt. 
 

Im Auftrage 
 
Gez. Andreas Ribbeck 
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